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MERKBLATT DER BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG 
 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Deilinghofen 
Die Teilnehmergemeinschaft - Rechte und Pflichten des Vorstandes 

 
Mit der Anordnung des Flurbereinigungs-

verfahrens ist die Teilnehmergemeinschaft 

der Flurbereinigung Deilinghofen entstan-

den. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts und besteht aus den Teilnehmern – das 
heißt den Eigentümern der zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücke, sowie 
die den Eigentümern gleichstehenden Erbbau-
berechtigten.  
 
Das Ziel des vereinfachten Flurbereini-

gungsverfahrens ist die Verbesserung der 

forst- und landwirtschaftlichen Verhältnisse 

durch die Zusammenlegung zersplitterten 

Grundbesitzes und die Walderschließung. 

Darüber hinaus können Landschaftspflegemaß-
nahmen durchgeführt werden. 
 
Die Organe der Teilnehmergemeinschaft 

sind die Teilnehmerversammlung, der Vor-

stand und der Vorstandsvorsitzende. 

 
Die Teilnehmergemeinschaft ist Trägerin 

des Verfahrens. Dieses Verfahren wird be-
hördlich geleitet durch die Flurbereinigungsbe-
hörde (Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 
Ländliche Entwicklung, Bodenordnung). Die 
Teilnehmergemeinschaft nimmt die gemein-
schaftlichen Angelegenheiten der Teilnehmer 
wahr. Sie hat insbesondere die gemeinschaftli-
chen Anlagen (zum Beispiel Wirtschaftswege) 
herzustellen und zu unterhalten.  
 

Die Teilnehmer wählen einen aus mehreren 

Mitgliedern bestehenden Vorstand, der die 

Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft 

führt. Er wird von der Flurbereinigungsbehör-
de über den Fortschritt der Flurbereinigungsar-
beiten laufend unterrichtet, zu wichtigen ge-
meinschaftlichen Angelegenheiten gehört und 
zur Mitwirkung herangezogen. 
 
Die Mitglieder des Vorstandes und ihre 

Stellvertreter wirken ehrenamtlich. Die Vor-
standsmitglieder haben ihre ehrenamtliche Tä-
tigkeit gewissenhaft und unparteiisch auszu-
üben und sind zur Verschwiegenheit verpflich-
tet. 
 

Der Vorsitzende führt die Vorstandsbeschlüs-
se aus und vertritt die Teilnehmergemeinschaft 
gerichtlich und außergerichtlich. Er unterzeich-
net Verträge, Schuldurkunden, Kassenanwei-
sungen und anderes mehr. Der Vorsitzende des 
Vorstandes erhält von allen öffentlichen Be-
kanntmachungen und von Verhandlungsnieder-
schriften, welche die Teilnehmergemeinschaft 
betreffen, eine Abschrift. Soweit nur der Vor-
sitzende zu Verhandlungen zugezogen wird, 
hat er die übrigen Vorstandsmitglieder jeweils 
über das Ergebnis zu unterrichten. 
 
Der Vorstand kann die Teilnehmer zu Ver-

sammlungen einberufen. Er muss sie einberu-
fen, wenn ein Drittel der Teilnehmer oder die 
Flurbereinigungsbehörde es verlangt. Die Flur-
bereinigungsbehörde ist zu den Versammlun-
gen einzuladen. 
 
 
 



 

Die Aufgaben des Vorstandes 
 
Der Vorstand wird zu allen wichtigen Ange-

legenheiten, die die Interessen der Teilneh-

mergemeinschaft berühren, gehört oder 

darüber unterrichtet. Die Aufgaben im Ein-

zelnen: 

 
1. Bestellung eines Kassenverwalters mit 

Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde zur Führung der Flurbereini-
gungskasse (örtliches Kreditinstitut). 

 
2. Heranziehung der Teilnehmer zu Bei-

trägen und Vorschüssen. 
 

3. Mitwirkung bei der Wertermittlung. 
 

4. Erörterung allgemeiner Grundsätze für 
die zweckmäßige Neugestaltung des 
Gebietes. 

 
 

5. Entscheidung über Vergabe von Baumaß-
nahmen an Unternehmen für gemeinschaftli-
che Anlagen. 

 
6. Vor der Aufstellung des Flurbereinigungs-

planes werden mit dem Vorstand Fragen all-
gemeiner und grundsätzlicher Bedeutung er-
örtert. Keinen Einfluss hat dagegen der Vor-
stand auf die Aufstellung des Flurbereini-
gungsplanes, soweit es sich um die neue 
Planeinteilung und die Zuteilung der neuen 
Grundstücke an die einzelnen Teilnehmer 
handelt.  

 
7. Mitwirkung bei den Überleitungsbestim-

mungen in den neuen Zustand (Besitzüber-
gang, Nutzung der neuen Grundstücke). 

 
8. Vor der Schlussfeststellung wird der Vor-

stand gehört. 
 
 
 

 

 

Der Ablauf der Flurbereinigung 
 

1. Flurbereinigungsbeschluss 
 
2. Wahl des Vorstandes der Teilnehmerge-

meinschaft 
 
3. Legitimation (Ermittlung) der Beteiligten. 
 
4. Plan über die gemeinschaftlichen und öffent-

lichen Anlagen (Wegebau, Landschaftspfle-
ge). Er wird mit dem Vorstand erarbeitet 
und die Maßnahmen werden mit den be-
troffenen Eigentümern abgestimmt. 

 
5. Bau- und Pflanzmaßnahmen, Vermessungs-

arbeiten 

6. Wertermittlung 
 

7. Aufstellen des Flurbereinigungsplanes: 
Grundstücke werden nach Anhörung der Ei-
gentümer neu geordnet und sonstige Rechts-
verhältnisse geregelt. 

 
8. Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 
 
9. Berichtigung der öffentlichen Bücher 
 
10. Schlussfeststellung 
 
 
 

 



 

Fördermöglichkeiten im Rahmen der ländlichen Entwicklung 
 

Maßnahmen der Bodenordnung 

zur Verbesserung der Verhältnis-

se in Land- und Forstwirtschaft  
 
Herstellung gemeinschaftlicher Anlagen wie 

Wege und anderes mehr. Zusammenlegung 

von Grundstücken. 70 - 80 % Förderung in 
der Flurbereinigung 

 
 
 

Maßnahmen der Bodenordnung 

für Natur und Landschaft  
 
Zum Beispiel Landschaftspflegerische Maß-

nahmen am Ortsrand und in der Landschaft 

(Anpflanzung dorftypischer Gehölze und 

Feldgehölze, Anlage von Obstwiesen und 

Uferstreifen). Beseitigung von Nadelgehöl-

zen in Tallagen. 80 % Förderung in der Flur-
bereinigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner (aktualisiert am 2.6.13) 
 
Flurbereinigung  

Herr Böhm 
Tel. 0 29 31 / 82 – 5108 
E-Mail: karl-friedrich.boehm@bezreg-arnsberg.nrw.de 
 
Herr Klose 
Tel. 0 29 31 / 82 – 5135 
E-Mail: michael.klose@bezreg-arnsberg.nrw.de 
 
 
 
 
 
 
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung – 
Stiftstraße 53 
59494 Soest 
www.bezreg-arnsberg.nrw.de 
 
 


